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Sehr geehrter Herr Dr. Pape, 

 

vielen Dank, dass Sie die Projektgruppe Fernwärmelieferverträge innerhalb der 

Bauministerkonferenz, als Interessensvertreter der öffentlichen Auftraggeber bei der 

anstehenden Verbändebeteiligung beteiligen, und wir eine fachliche Stellungnahme 

zum o.g. HKNRG-Entwurf abgeben dürfen. 

 

Als zuständiges Gremium der Länder für die fachliche Behandlung der Themen zur 

Fernwärmeversorgung beschränkt sich unsere kurze Stellungnahme nur auf die §§ 5 

bis 7 des vorliegenden Gesetzesentwurfs zum HKNRG. 

 

Die Länder als öffentliche Auftraggeber haben aufgrund der politischen Vorgaben zur 

CO2-neutralen Gebäudebewirtschaftung großes Interesse, erneuerbare Energien 

zunehmend einzukaufen und einzusetzen. Inwieweit uns angebotene Fernwärme- und 

Fernkälte- Lieferungen sowohl unseren Umweltansprüchen, als auch den gesetzlichen 

Vorgaben des GEG genügen, können wir oft nicht befriedigend in Erfahrung  bringen. 

Das geplante HKNRG begrüßen wir deshalb grundsätzlich sehr. 

 

Der Maßstab für die Umweltfreundlichkeit gelieferter Fernwärme und Fernkälte ist 

nach der derzeitigen Gesetzgebung (GEG) der Primärenergiefaktor (PEF) und die 



CO2- Emission pro gelieferter MWh. Für Fernwärme und Fernkälte berechnen z.Z. 

diese Werte Gutachter nach einer Norm des AGFW (dem Lobbyverband der 

Fernwärme-Versorger). Gutachter sind zum großen Teil Angestellte der Fernwärme-

Versorger. PEF-Gutachten werden von den Fernwärmeversorgern in Auftrag gegeben. 

Selbst erstellte Zeugnisse sind unserer Ansicht nach relativ wertlos. Angesichts der 

mächtigen Herausforderungen der Energiewende sollte die Selbstbegutachtung der 

Fernwärme und Fernkälte schnellstmöglich korrigiert werden. 

 

Wir würden es sehr begrüßen, die unabhängige Kontrolle und Führung der PEF- und 
CO2- Emission für Fernwärme und Fernkälte im geplanten HKNRG bzw. in der 
folgenden Vollzugsverordnung mit abdecken zu lassen.  Ideal wäre die Unterbringung 
einer zentralen zuständigen Stelle (§ 5 des HKNRG-Entwurfs) als unabhängige 
Organisation beim BMWK oder Bundesnetzagentur. Diese Stelle könnte nicht nur die 
Daten gemäß HKNRG führen, sondern auch die PEF und die CO2-Emissionswerte 
zentral kontrollieren und auch die Marktelemente der Preisgleitklauseln führen.  
 
In unserer Stellungnahme im Rahmen der Anhörung zur AVBFernwärmeV bei Frau 
Dr. Keck haben wir diese zentrale Prüfung und Führung der o.g.Daten und deren 
Festschreibung in der AVBFernwärmeV gefordert. 
 
Auch hier zeigt sich die Notwendigkeit der rechtlichen Gleichbehandlung von 
Fernwärme mit den anderen Energieträgern wie elektrischer Strom und Erdgas. Nur 
bei gleichen Rahmenbedingungen für alle Energieträger können optimale 
Entscheidungen hinsichtlich der politisch vorgeschriebenen und gesellschaftlich 
mehrheitlich gewollten Transformation hin zu einer Gebäudebewirtschaftung ohne 
fossile Energieträger getroffen und umgesetzt werden. 
 
In der Kürze der Zeit, wären dies unsere dringlichsten Anliegen an das neue Gesetz. 
Deren Umsetzung wären Voraussetzung sowie ein wichtiger Beitrag zum Gelingen der 
Energiewende und würde die Bedeutung der Fernwärme- und Fernkälteversorgung in 
diesem Prozess erheblich steigern.  
 
Für die Anhörung zum anstehenden Gesetzgebungsverfahren zum HKNRG möchten 
wir uns nochmals bedanken und hoffen, dass unsere Anregungen aufgegriffen 
werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
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